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hier: Bitte um schriftliche Stellungnahme

Thüringer Landtag
Z u seh r i ft

7/681
zu Drs. 7/1192

Sehr geehrte Dämon und Herren,

vielen Dank für Ihr .Schreiben vom 29. September 2020, Indem Sie uns gebeten haben, zu dem im.
BetreffgenanntenOesetzontwurf, der Ihrem Schreiben beigefügt war, Stellung zu nehmen,

Da die bei derUnfa(lkaß3e S^chsen-Anhalt eingerichtete Landesfachstelte für Barrierefrelheit, kein
politisches IMandatbes|tzti^hen einer Stetlungnahme ab. Gerne stellen wir aber dem
Lanätgg^i^'d^^interBsstertepOffenti^ 3 Buchstabe a) des Gesetzentwurfs
Organisattpn:unä Arheits^^^ für Barrierefreiheit Sachsen-Anhal.t dar.
Hierzu verwelsejch auf die beiliegende Anlage, ; ' .

Ergan^nd.yerweis^.fchaufm Ich am 13. Oktober 2020 auf
Einladung ;desJhüringerLanciesbeauftragtenlfürM^ mit Behinderungen, den
ArpbiteRlenKammern Thüringen und dem Thürfngischen Landesamt
für Denkmalpflege und /Vchäpipgi^ Im Rahmen der Fachtagung „Generationengereohtes Bauen
!m:färidllch^h,RaumI< In der Stadthalle Apolda gehalten habe, Der LIve-Mttschnitt des Vortrags Ist
unter dem folgenden Link online abrufbar: https://architekten-thuerlngen,de/lnklusiv^

Mit freyndlichon Grüßen

Unfallkaaf Saohrn-Anhnit
Körpefschaft
des Öffentlichen Rechts

Kaspefetf. 31
38261 Zefbst/Anhalt

Telefon  .
Fax +4
E-Malt 

Postbank Leipzig
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CKganlsatfon und Arbeitsweise der Landesfachstelle für BarrierefrefheR Sachsen-Anhalt

1. Vorbemerkung

Da die bei der Unfatlkasse Sachsen-Anhalt eingerichtete Landesfachstelle für •

Barrierefreiheit koin politisches Mandat besitzt, sehen wir von einer Stellungnahme
ab. Gerne stellen wir aber dem Landtag und der interessierten Öffentlichkeit
Organisation und Arbeitsweise der Landesfachstelle für Barrierefreihelt Sachsen-

Anhalt dar (zu Nummer 3 Buchstabe a) des Gesetzentwurfs),

2. Organisation

Die LgndesfachsteHe für Barrierefreiheit Qachsen-Anhatt ist mit dem Gesetz zur

.Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt (BGG LSA) vom
G. Mai 2019 bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt errichtet worden. Das Gesetz trat
am 14. Mai 2019 in Kraft. . ' '

Nachdem die UnfallKasse Sachsen-Anhalt zum 1. Dezember 2019 und 1. Januar

2020 die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesfachstelle einstellen
konnte, eröffnete die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration des Landes

Sachsen"Anhalt, Frau Petra Grimm-Benne, die Landesfachstelle feierlich am 27.
Januar 2020 im Rahmen eines Festakts in der Unfallkasse.

a) Gründungsgeschichte

Der Errichtung dor Landesfachsielle waren zwei Entwicklungen voraus gegangen:

Die eine Entwicklung betrifft das vom Land Sachsen-Anhalt von 2013 bis 2017
geförderte Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit (LaKoB), das von drei
Behindertenverb^nden getragen wurde. Das LaKoB erbrachte - im Wesentlichen auf
ehronamtlicher Basis - Infprmationen und Beratungen zur Barrierefreiheit. Es musste
im Laufe seiner Arbeit allerdings bald feststellen, dass mit einer überwiegend
ehrenamtlichen Tätigkeit den zunehmenden Aufgaben nicht mehr entsprochen
werden konnte. Es gelang dem LaKoB aber sowohl den Landesbehindertenbelrat
Sachisen-Ahhalt (Beschluss 5/2017) als auch den Landtag von Sachsen-Anhalt

(Drucksache 7/3086) für die Gründung einer hauptamtlich tätigen Landesfachstelle
für Barrierefreiheit zu gewinnen.

Die andere Entwicklung bezieht sich auf die Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/2102 des Europäischen Parlamentes und dös Rates vom 26. Oktober 2016
über den barrierefreien ZMgang zu den Websites und mobilen Anwendungen

öffentlicher Stellen. Die Richtlinie verlangt sowohl die Benennung einer
Überwachungsstelle als auch einer Durchsetzungsstelle,

Die wesentliche Aufgabe der überwachungsstelte ist es, kontinuierlich und

stlchprobenmäßig die Einhaltung der europarechttlch geforderten
Mindestanforderungen der Barrierefreiheit zu Überprüfen (Artikel 8 der Richtlinie).
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Organisatfon und Arbeitswetse der Landesfachstelle für Banierefreiheit Sachsen-Anh.alt .

Die wesentliche Aufgabe der Durchsetzungsstelle ist zum einen, eine wirksame
Behandlung von Metdunäen über eine mangelhafte Barrierefreiheit zu gewährleisten,
die über den so genannten Feedback-Mechanismus der Erklärung zur

BarrierefrQiheit eingehen. Die Veröffentlichung einer Erklärung zur Barrierefreiheit ist
eine weitere Umsetzungsverpflichtung aus der Richtlinie, Zum anderen ist es eine
wesentliche Aufgabe der Durchsetzungsstelle zu überprüfen, ob die Bewertung einer

öffentlichen Stelle zutrifft, die Einhaltung bestimmter Anforderungen der
Barrierefrelheit belaste sie unverhältnismäßig (Artikel 9 der Richtlinie),

b) Organisationsstruktur

Der sachsen-anhattische Gesetzgeber hat die beiden beschriebenen Entwicklungen
zusammengebunden, Er. hat die Landesfachstelle für Barrierefreiheit be] der

Unfailkasse Sachsen-Anhajt eingerichtet (§ 179 Absatz 1 BGG LSA) und die
Überwachungsstelte für die Barrterefreiheit von tnformationstechnik (§ 16c BGG LSA)
uncl die DurGhsetzungsstelle, die in Sachsen-Anhalt Ombudsstelle heißt (§ 1 6d BGG
LSA), Jeweils bei der Landesfachstefle für Barrierefreiheit. Die Landesfachstelle für
Barrierefreiheit Sachsen-Anhält besteht also streng genommen aus drei Stölien.

Die Ländesfachstelle wird beraten von einem Expertenbeirat, der sich mehrheitlich
aus Vertretertnnen und Vertretern der Verbände von Menschen mit Behinderuhgen

zusammensetzt (§ 17a Absatz 3 Satz 1 BGG LSA). Seine Mltgtieder werden auf
Vorschlag der oder des Landesbehlndertenbeauftragten durch das für Politik für
Menschen :mit Behinderungon zuständige Ministerium berufen (§ 17a Absatz 3 Satz
2 BGG.LSA), derzeit das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhait.

Finanziert werden die drei Einrichtungen aus Mitteln des Landeshaushalts (§ 17a
Absatz 5 BGG LSA). Die Fachaufsicht Über die Wahrnehmung der Aufgaben liegt bei
dem für die Politik für Menschen mit Behinderungen zuständigen Ministerium (§ 17a
Absatz 4 BOG LSA). .

c) Aufgabe; Fachwissen zur Umsetzung von Barrierefreiheit

Die Aufgeben der überwachungsstelle und der Ombudsstolle habe ich eben (unter
2a) sohon kurz skizziert,

Die wesentliche Aufgabe der Landesfachstelle für Barrierefreiheit besteht in der

Beratung und Information der öffentlichen Stellen in Sachsen-Anhalt zu Fragen der
Barrierefreiheit (§ 17a Absatz 2 Satz 1 BGG ISA). Insofern führt die Landesfachsteile
für Barrierefreiheit die Aufgaben des vormaligen Landeskpmpetenzzentrums für
Bamerefreiheit fort. Die genaMen Aufgaben sind in § 17a Absatz 2 BGG LSA und in
§ 4 Absatz 2 Behindertenglelchstellungsverördnung des Landes Sachsen-Anhalt
(BGGVO LSA) Qeregelt. tm Rahmen der verfügbaren Mittel berät die
Landesfachstelie auch Wirtschaft und Verbände (§ 17a Absatz 2 Satz 2 BGG LSA).
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Onganlsation und Arbeitsweise der Landesfachstelle für Barnerefreiheit Sachäen-Anhalt

, Der gesetzliche Aufßabenkatalog entspricht weitestgehend dem der

Bundesfachstelle für Barrierefreiheit (§ 13 Absatz 2 Behindertengleichstellungsgesetz
•-BOG),

Im Kern bietet die Landesfachstelle für Barnerefreiheit Fachwissen zur Umsetzung .
von Barrierefreihelt, Wichtig ist dabei .zu beachten, dass die Ländesfachstelle eine .

rein beratende Funktion hat. Für die Umsetzung der Barrierefreiheit sind
ausschließlich die beratenen Stellen verantwortlich. Die Landesfachstelle verfügt
auch weder über hoheltliche noch finanzielle Mittel zur Durchsetzung der
Barrierefreiheit

d) Gründe für die Ansiedlung bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt

Mehrere Gründe sprachen für eine Ansiedlung der Landesfachstelle für
Barrierefreiheit bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt

Ein wesentlicher Grund lag sicher darin, dass sehr viele derjenigen Stellen, die

vornehmlich von den Leistungen der Landesfgchstefle profitieren sollen, nämlich alle
öffentlichen Steilen im Land Sachsen-Anhalt, bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt
versichert sind.: Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit konnte daher von Anfang an
auf eine eingespielte Kom.munikattonsinfrastrüktur und ein übe'r viele Jahre
gewachsenes Vertrauensverhättnis zurückgreifen.

Ein weiterer Grund ist darin zu sehen, dass die Informations - und Beratungstatigkelt

der Lahdesfachstelle für Barrierefreiheit Strukturen der Präventionsarbeit der
Unfallversicherungsträger entspricht, die diese schon seit über 100 Jahren erbringen.
Auch diese beraten und informieren, damit die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in
eigener. Verantwortung ihren arbeitsschutzrechtlichen VerpflichtunQen nachkommen
können.

Hinzu kqmmti dass der Spitzenverband der Qewerblichen Berufsgenossetischaften
und der Unfalikassen, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV),
schon länger auf dem Gebiet der barrierefreien Arbeitägestattung tätig ist
(https://www,dauv.de/bam©refrej/index.isp), es also eine inhaltliche Nähe zum

Aufgsibengebiet der Landesfachstelle für Barrierefreiheit gibt. Der DGUV war auch
der erste groRe Verband, der einen Aktionsplan zur Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen Über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (UN-BRK) verabschiedet hat (vgl.
https://www,dguv.d9/de/mediencenter/hintergrund/un_aktionspfan/index.jsp).

Nicht zuletzt stärkt die Ansiedlung den ländlichen Raum, denn die Unfallkasse
Sachsen-Anhalt hat Ehren Sitz In Zerbst/Anhait, einer Stadt mit etwa 22,500
Einwohnerinnen und Einwohner in .der Mitte von Sachsen-Anhalt.
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Ofgahisatton und Arbeitsweise der Landesfechstelie für BarrferefreiheEt Sachsen-Anha.lt

e) Konsequenzen derAnsiedlung bei einem
Sozialversicherungsträger

Wenn man eine Landesfachstelle bei einem Sozialversicherungsträgerwie der
Unfallkasse Sachsen-Anhait einrichtet, muss man beachten, dass die übertragenen

Aufgaben gesetzlich klar zu regeln sind (§ 30 Absatz 2 Satz 1,1. Hatbsatz
Sozialgesetzbuch - SGB IV). , . '

Dass di^Landesfachstelte für Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt die ihr übertragenen
Aufgaben wahrnehmen muss, dürfte sich von selbst verstehen. Im Umkehrschluss
folgt aus der sozialversicherungsrechtlichen Regelung aber auch, dass die

Landessfachsteile keine Befugnis hat, über die gesetzlich geregelten Aufgaben hinaus
tätig zu werden. Auch andere können ihr keine derartigen Aufgaben übertragen.
Entsprechende Ansinnen muss die Landesfachstelte für Barrierefreiheit ablehnen,

Schließlich sind die Kosten, die durch die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen
Aufgaben entstehen, dem'Sozialversicherungsträger zu erstatten (g 30 Absatz 2 Satz

1. 2. Halbsatz SGB IV, vgl. § 17a Absatz 5 BGG LSA). Das gibt der Landesfachstelle
fürBarrierefreiheit einerseits eine finanzielle Sicherheit und gewährleistet
andererseits, dass ihre (versicherungsfremden) Leistungen nicht etwa aus
Verslchertenbeiträgen finanziert werden.

3, Arbeitsweise

a) Stellenplan

Derzeit verfügt die Landesfachstelie für Barrierefreiheit (einschließlich
Überwachungsstetle und Ombudssteile) über achtVollzeitsteHen.

Dio Leitung der Landesfachstelle ist für eine Volljuristln oder einen Volljuristen
vorgesehen, die oder der zugleich die Leitung der Ombudsstelle übernimmt. Für die
inhaltliche Beratyngs" und Informationstätigkeit sind der Leitung drei Stellen für
Referentinnen und Referenten an die Seife gestellt. Für alte drei Einrichtungen

insgesamt (Landesfachstelte, Überwachungsstelle und Ombudsstelle) gibt es eine
Sachbearbeitungs-Stelle für Abtauftauforganisation und Verwaltung.

Die Leitung der Überwachungsstelle verlangt einen informationstechnischen

Hochschulabschluss. Ihr sind zwei Steifen für die Sachbearbeltung in der
informatipnstechnik zugeordnet, also in erster Linie für die Prüfung der digitalen
Anwendungen in Bezug auf die Barrierefreiheit und alle damit zusammenhängenden

Aufgaben.
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Onganisatton und Arbeitsweise der Landesfechstetie für Barrferefrelheit Sachsen-Anhatt

b) Schwerpunkt: Barrierefreiheit in der Infrastruktur

Auch mit dem eben (unter 3a) vorgestellten Stellenplan ist es nicht möglich, alle
Themen der Barrierefreiheit in der für eine qualitativ hochwertigen Beratung unter
Berücksichtigung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik notwendigen
Tiefe gleichwertig abzudecken. Daher w.ar ©s einerseits erforderlich, Schwerpunkte
zu setzen. Andererseits haben wir das Zusammenführen .der drei Stellen

(Landesfachstelle, überwachungsstelle und Ombudssteile) positiv genutzt, um
Synergieeffekte zu erzielen.

Zu diesem Zweck wird die Arbeit der drei Stellen (unter Beachtung ihrer
eigenständigen Aufgabenerledigung) gemeinsam geplant und deshalb übernimmt die
Leitung der Üb.erwachungsstelle die stellvertretende Leitung der Landesfachsteile.

Derjuristischö Sachverstand der Leitung der Landesfachstelle wird zugleich für die
Rechtsberatung zu allen rechtlichen Fragen der Barrierefrelheit fruchtbar gemacht, ,

Die Üb.erwachungsstelle übernimmt auch die Beratungs- und Informationstatigkeit

auf dem Gebiet von Websites und mobilen Anwendungen, die zum gesetzlichen
Aufgabenfeld der Landesfachstelle im engeren Sinne gehört. Durch die

kontinuleriiche Überwachung der digitaien Angebote der öffentlichen Stellen in
Sachsen-Anhalt verfügt sie über sehr viel Sachverstand auf diesem Gebiet, das sie
für, diese Aufgaben gewinnbringend nutzen kann.

Die erforderlichen Schwerpunkte setzt die Landesfachstelle in der Barrierefreiheit der
Infrastruktur, und zwar sowohl baulich (Gebäude, Freiflächen, Verkehrswege und

Verkehrsmittel) als auch digital (digitale Anwendungen jeglicher Art: Websites, Apps,
Software), Wenn bei der Schaffung der Infrastruktur die Barrierefrelheit nicht von
Anfang an mitgedacht wird, werden in der Regel auf Jahre, zum Teil auch auf
Jahrzehnte Barrieren errichtet, die nur schwer und mit großem finanziellem Aufwand
wieder abgebaut werden können.

Die Lanciesfachstetle ist davon überzeugt, auf dem'Gebiet der Infrastrukturen mit den

Mitteln der Barrlerefreiheit besonders viel für die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Beeinträchtigungen erreichen zu können. Zugleich ist die Schaffung
von Barrierefrejheit bei den Infrastrukturen besonders anspruchsvoll,.weil es hier in
der Regel darum geht, eine Gestaltung zu finden, die für alle Menschen
gleichberechtigt nutzbar sein muss, auch wenn diese ganz unterschiedliche und zum
Teil widersprechende Anforderungen an die Gestaltung haben.

V6rslonvom03.11.2020 , Seite 6 von 9



Ojgantsatton und Arbsitswetee der Landesfachstelle für Barrierefreihoit Sachsen-Anhalt

Die drei Stellen für Referentinnen und Referenten haben daher die Schwerpunkte:

Barrlerefreiheit

• im Hochbau»

• im öffentlichen Raum und in der öffentlichen Mobilität und
• im E-Government •

c) Zielgryppen der Beratung

Dass die Hauptzlefgruppe der Landesfachs.telle für Barrierefreiheit die öffentlichen
Stellen im Land Sachsen-Anhalt ist, Ist bereits dargestellt worden. Ebenso, dass die
Landesfachstelle Wirtschaft und Verbände auf Anfrage und im Rahmen der
verfügbaren Mittel beraten kann,

Wichtig ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Beratungsleistüngen der
Lgndesfachstelle für Barrierefreiheit sich in erster Linie an'die für die Umsetzung von
Barrierefreiheit verantwortlichen Bereiche richten. Wenn Bamerefreiheit sich als

selbstverständlicher Bestandteil jeglicher menschlichen Gestaltungen durchsetzen
soll - und das ist :der Sinn 'und das Ziel der Barrierefrejheit -, dann muss sie von
denjenigen verstanden und beherzigt werden, die für die Umsetzung verantwortlich
sind. Damit sind Behindertenbeauftragte und Schwerbeh!ndertenvertrauenspersonen
nicht die erste Zielgruppe der Landesfachstölle für Barrierefreiheit, auch wenn das
im ersten Moment irritieren mag.

Behindertenböauftragte und Schwerbehindertenvertrauenspersonen sind dennoch
quasi „natürliche" Verbündete der Landesfachstelle, weil sie sich in ihren Bereichen
fürdieBarnerefreiheit einsetzen und damit auch die Arbeit der Landesfachstelie für
Barrierefreiheit unterstützen. Sie @ind daher häufig auch der „Türöffner", der es der
Landesfachstelie.ermöglicht, mit den fachlich verantwortlichen Bereichen in Kontakt '
zu treten. Die Landesfachstelle für Barrierefreihelt braucht den Austausch mit ihnen
auch deshalb, um zu erfahren, wo es in der Praxis noch Defizite !n der

Barrlerefrejheit gibt.

4. Braucht es Fachstellen für Barrierefreiheit?

Strukturen zum Kompetenzaufbau in Fragen der Barriörefreiheit (z. B. Universitäten,
Forschungseinrichtungen, staatliche oder kommunale Ämter, Fort- und
Weiterbjidung^institutionen etc.) gibt es'(noch) kaum. Wie vermutlich alte anderen
relevanten Themen auch, braucht auch die Barrierefreiheit Orte, In denen über sie

nschgedacht, bestehende Lösungen kritisch hinterfragt und neue Konzepte
entworfen werden. Hier können Fachstellen für Barrierefreiheit einen wichtigen
Beitrgg zum Wissensaufbau und zur Wissensvermittlung liefern.

Das Thema Barrjerefrelhelt ist vielschichtig und anspruchsvoll, Auch das unterstreicht
die Notwendigkeit von Strukturen zum Kompetenzaufbau. Zusätzlich zu den ohnehin
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Organisation und Arbeitsweise der Landesfechstelle für Bamerefreiheit Sachsen-Anhalt

schon bestehenden Anforderungen ah menschliche Gestaltungen, die man kennen

und verstanden haben muss, müssen die Bedarfe von Menschen mit
Beeinträchtigüngen, Ihr Umgang mit der Umweit und die Hilfämittel, die sie dabei

'benutzen, gekannt, verstanden Und mit den übrigen Anforderungen so in Einklang
gebracht werden, dasö sie eine gleichberechtigte Nutzung für alle ermöglichen.

Dabei sind einzelne Gruppen von Nutzenden zum Teil zahtenmaßig relativ klein, was
.leicht dazu führen kann, ihre Anforderungen zu Übersehen, obwohl deren

Berücksichtigung angesichts des gesamten Aufwandes trotz der geringen Anzahl der

Nutzenden keineswegs unverhältnismäßig sein muss und in der Regel auch nicht
sein wird.

Eine Berücksichtigung von Anforclerungen der Barrisrefreiheit kann <auch daran

scheitern, dass :es einfacher und schneller ist, bekannte und unter anderen
Gesichtspunkten bewährte Lösungen fortzuführen, als diese unter den
Anforderungen der Barrierefreiheit noch einmal zu überdenken.

Solchen Tendenzen kann eine Stimme entgegenwirken, die mit fachlichen
Argumenten die Notwendigkeit und Machbarkeit einer Umsetzung von
Barrierefreihölt aufzeigen kann.

Es ist aufgrund der aufgezeigten Problemlagen nicht überraschend, dass schon jetzt
erkennbar ist, dass selbst bei den geltenden Gesetzen zur Herstellung von

Barrierefreiheit noch ein Umsetzungsdefizlt besteht. Insofern sind Fachstellen für

Bamerefreiheit immer auch Instrumente zur Gewährleisfung der rechtlich geforderten
Barrierefrelheit In den Bereichen, die nicht gesetzlich geregelt sind, ist erst recht zu
befürchten» dass Anforderungen der Barrierefreiheit nicht zur Anwendung kommen.

Auch hier können Fachstellen auf eine Berücksichtigung der Barrierefreiheit
hinwirken.

5. Können Fachstellen etwas bewirken?

Die .kurze Zeit seit Aufnahme der'Tätigkeit Anfang des Jahres rechtfertigt nicht,

veriässlich die Wirkung der Landesfachstelle für Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt
einschätzen zu können. Aber die bisherigen Anfragen zeigen, dass die Praxis einen.
Klärungsbectarf in Fragen der Barrierefreiheit hat und sie dankbar ist, wenn sie sich
hierfür an eine kompetente und vertrauenswürdige Stelle wenden kann.

Wenn die Antworten der Landesfachstelle für Barrlerefreiheit fachlich überzeugend

begründet sind, haben sie daher auch eine gute Chance umgesetzt zu werden, wie

das Beispiel der vom Online-Portal des Landes Sachsen-Anhalt veröffentlichten
Erklärung zur Barnerefreiheit zeigt, die nahezu vollständig einer
Umsetzungsempfehiung der LandesfachstellQ für Barrierefreiheit folgt:
https;//www.6achseh"anhalt.d9/meta/barri9refrefheitserktaeruna/.
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Origanisation und Arfcdtswefse der Landesfachstetle für Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt

Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit ist in Sachsen-Anhatt sehr schneit in die

bestehenden Strukturen aufgenommen worden. Sie Ist Mitglied diverser Gremien, die
sich um die Umsetzung der Barrierefreiheft in Sachsen-Anhalt kümmern und sie soll

in der Fortschreibung des Landes-Aktionspians zur Umsetzung der UN-BRK mit zwei
eigenen Maßnahmen vertreten sein. Das zeigt, dass sie im Land als fachlich

relevante Ansprechpartnerin bekannt und ernst genommen wird.

Dienstag, 3. November 2020 '

Oeschäftsbereichsteiter
Landesfachstelle für Barnerefreiheit
Unfallkasse Sachsen-Anhalt
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